
 

ABWÄGUNGSTABELLE 
vom 10.03.2026 

zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, 
sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der 

 Veröffentlichung im Internet vom 29.09.2025 bis 07.11.2025 
(gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB) 
 
und 
 

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange vom 29.09.2025 bis 07.11.2025 
(gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB) 

 
 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften  

�Hinterwieden II � 2. Änderung� 
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Leseanleitung: 
In dieser Abwägungstabelle sind sämtliche Stellungnahmen enthalten, die während der auf Seite 1 aufgeführten Beteiligungszeiträume eingegangen sind. 
 
In der Spalte 1 wird die laufende Nummerierung der Absender der Stellungnahme entsprechend der vorgenannten Liste aufgeführt. 
 
In Spalte 2 dieser Abwägungstabelle befindet sich die Originalstellungnahme der Behörde / des Trägers öffentlicher Belange / der Öffentlichkeit. 
 
In Spalte 3 ist ein Abwägungsvorschlag der Verwaltung unter Berücksichtigung sämtlicher öffentlicher und privater Belange aufgeführt. Die eigentliche 
Gewichtung der einzelnen Belange und die Abwägung der Belange untereinander und gegeneinander erfolgt durch den Gemeinderat. 
 
In Spalte 4 befindet sich eine Beschlussempfehlung wie aus Sicht der Verwaltung die vorgebrachten Hinweise und Anregungen bei der Planung 
Berücksichtigung finden sollten. 
 
Hierbei wird nachfolgend unterschieden: 

- Kenntnisnahme: Die Ausführungen der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. Inhaltliche Änderungen an der Planung ergeben sich 
hierdurch nicht. 

- Bereits berücksichtigt: Die aufgeführte Thematik ist bereits in der vorliegenden Planung bzw. den Anlagen zum Bebauungsplan berücksichtigt 
worden und bedarf somit keiner Änderung. 

- Berücksichtigung durch red. Änderung / Ergänzung: Die vorgebrachten Hinweise / Anregungen werden in der Planung durch eine redaktionelle 
Änderung / Ergänzung in der entsprechenden Unterlage berücksichtigt. Hierdurch wird der Anregung nachgekommen, jedoch keine neuen 
Betroffenheiten ausgelöst. Diese redaktionelle Änderung bedingt keine erneute öffentliche Auslegung / Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange bzw. der Öffentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 BauGB. 

- Berücksichtigung außerhalb BP: Die Hinweise / Anregungen sind nicht Aufgabe / Inhalt der Bauleitplanung, können jedoch in einem nachgelagerten 
Planungsschritt bzw. nachgelagerten Verfahren berücksichtigt werden. Eine inhaltliche Änderung an der vorliegenden Bauleitplanung ist an dieser 
Stelle nicht notwendig. 

- Keine Änderung: Die vorgebrachten Belange werden in die Abwägung eingestellt. Der vorliegenden Planung wird in Anbetracht der einzelnen 
konkurrierenden Nutzungen der Vorrang gegeben. 
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TEIL I: ENTWURF 

Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 
1 Landratsamt Tuttlingen 07.11.2025 

2 Regierungspräsidium Freiburg  

2.1 Abteilung 2: Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, Denkmalschutz - 

2.2 Abteilung 9: Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 23.10.2025 

3 Regierungspräsidium Stuttgart � Landesamt für Denkmalpflege 21.10.2025 

4 Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg - 

5 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - 

6 Polizeipräsidium Konstanz - 

7 Deutsche Telekom 15.10.2025 

8 Energiedienst Netze GmbH - 

9 Netze BW GmbH 30.09.2025 

10 Breitbandinitiative Landkreis Tuttlingen (BIT) - 

11 badenova NETZE GmbH 15.10.2025 

12 Gemeindeverwaltungsverband Immendingen-Geisingen - 

13 Stadtverwaltung Geisingen 24.10.2025 

14 Stadtverwaltung Tuttlingen - 

15 Gemeindeverwaltung Emmingen-Liptingen - 

16 Stadtverwaltung Bad Dürrheim - 

17 Gemeindeverwaltung Talheim - 

18 Stadtverwaltung Engen - 

19 Industrie- und Handelskammer - 

20 Handwerkskammer - 

 

Folgende Verbände / Vereine wurden gesondert informiert: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 
V1 LNV Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e. V. - 
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Nr. Name Antwortschreiben vom 
V2 BUND für Umwelt und Naturschutz � Kreisgruppe Tuttlingen - 

V3 NABU Naturschutzbund Bezirksverband Donau-Bodensee � Kreisgruppe Tuttlingen - 

 

 

Von Seiten der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. Amt für Brand- und Katastrophenschutz 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen 
Einwände bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
zu 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und sind im Rahmend der Vorhabenplanung zu berücksichtigen. 
Feuerwehraufstellflächen sind im Lageplan bereits enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
zu 2. Baurechtsbehörde 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundlegenden 
Bedenken geäußert werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Berücksichtigung 
außerhalb BP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
zu 
1 

 

 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Dies liegt in der Verantwortung des Vorhabenträgers. 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Dies ist wie angegeben im Rahmen des Baugesuches 
nachzuweisen. 
 
 
 
 
zu 3. Forstamt 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass forstrechtliche / -fachliche 
Belange nicht berührt werden. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Berücksichtigung 
außerhalb BP 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
zu 
1 

 

 
zu 4. Landwirtschaftsamt 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken oder 
Anregungen vorgetragen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 5. Gewerbeaufsicht 
 
Entsprechend der Anregung wurde die schalltechnische 
Untersuchung aktualisiert und an die heutigen Gegebenheiten 
angepasst. Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die 
Planung aus schalltechnischer Sicht wie vorgesehen umgesetzt 
werden kann. Auf die detaillierten Ergebnisse der Untersuchung als 
Anlage zum Bebauungsplan wird verwiesen. 
Da keine Änderungen an der Planung selbst oder den textlichen 
Festsetzungen / örtliche Bauvorschriften vorgenommen werden 
müssen, kann auf ein erneutes Beteiligungsverfahren verzichtet 
werden. 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung in der 
Begründung 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
zu 
1 

 

 
 
 
 
 
zu 6. Naturschutzbehörde 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des 
Naturschutzes nicht betroffen sind und keine Bedenken geäußert 
werden. 
 
zu 7. Straßenverkehrsamt 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Vorgaben werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Die Sichtverhältnisse wurden entsprechend der Anregung 
nochmals geprüft. Im Ergebnis ist der geplante Müllsammelplatz in 
Richtung Westen verschoben worden. Die Freihaltung der 
Sichtdreiecke ist damit gegeben. 
 
 
Die Ausfahrtsituation wurde mit Hilfe von Schleppkurven geprüft. 
Geplant ist eine Ein- und Ausfahrt ausschließlich von Norden bzw. 
nach Norden. Siehe Darstellung auf nachfolgender Seite. 
Eine Änderung der Planung ist damit nicht notwendig. 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
zu 
1 

 

Siehe Stellungnahme auf vorhergehender Seite. 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
zu 
1 

 

 
zu 8. Wasserwirtschaftsamt 
 
zum Sachgebiet: Kommunales Abwasser: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des 
Wasserwirtschaftsamtes berücksichtigt sind und eine 
wasserrechtliche Erlaubnis vorliegt. 
 
zu Sachgebiet: Bodenschutz 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei C2 nicht um textliche 
Festsetzungen, sondern um Hinweise handelt. Entsprechend der 
Anregung wird der Text vollständig ersetzt. 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktionelle 
Änderung im 
Textteil 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
zu 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe hierzu Abwägungsvorschlag der Verwaltung auf 
vorhergehender Seite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
zu 
1 

 

Siehe hierzu Abwägungsvorschlag der Verwaltung auf 
vorhergehender Seite. 
 
 
zu Sachgebiet: Oberirdische Gewässer 
 
Entsprechend den Empfehlungen des Ingenieurbüros BIT 
Ingenieure wurde bereits bei der Umsetzung des ersten 
Bauabschnittes im Westen des Plangebietes eine Einrichtung zur 
Ableitung von Außenbereichswasser umgesetzt. 
 
Laut Angaben des Vorhabenträgers vom 03.03.2026 wurden die 
Maßnahmen bereits umgesetzt bzw. finden sich in der Umsetzung. 
 

 

 

 

 

 

 

 

zu 9. Andere Ämter und Fachbehörden des Landratsamtes 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken oder 
Anregungen erhoben werden. 

 
 
 
 
 
 
bereits 
berücksichtigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
2.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. Geologische und bodenkundliche Grundlagen 
 
 
 
 
Die Informationen werden zur Kenntnis genommen und dem 
Vorhabenträger zur Berücksichtigung übermittelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
zu 
2.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Informationsquellen werden dem 
Vorhabenträger übermittelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
zu 
2.2 

 

 
zu 2. Angewandte Geologie 
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
zu 2.1 Ingenieurgeologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der nebenstehende Hinweis wird in den Textteil aufgenommen 
bzw. der im Textteil bereits vorhandene entsprechend ersetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2.2 Hydrogeologie 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderung im 
Textteil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
zu 
2.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Informationen werden zur Kenntnis 
genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
zu 
2.2 

 

 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Informationen werden zur Kenntnis 
genommen. 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
3 

Von: Nicke, Mathias (RPS) <Mathias.Nicke@rps.bwl.de> Im Auftrag von FPS - TöB-
Beteiligung LAD (RPS) 
Gesendet: Dienstag, 21. Oktober 2025 09:21 
An: Info (BAG) <info@baldaufarchitekten.de> 
Betreff: Kr. Tuttlingen, Immendingen, Gmk. Immendingen, BPL "Hinterwieden II" 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung des Landesamts für Denkmalpflege als 
Träger öffentlicher Belange im oben genannten Verfahren.  
 
Aus denkmalfachlicher Sicht bestehen zu der Planung in vorliegender 
Form keine Bedenken. Archäologische Kulturdenkmale sind entweder 
nicht betroffen oder wegen der Geringfügigkeit der zu erwartenden 
Bodeneingriffe nicht gefährdet. 
 
Seitens der Archäologischen Denkmalpflege bitten wir um 
Berücksichtigung der Regelungen der §§ 20 und 27 DSchG: 
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische 
Funde oder Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG 
umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. 
Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, 
Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten 
Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, 
sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist 
einverstanden ist. Zuwiderhandlungen werden gem. §27 DSchG als 
Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei der Sicherung und Dokumentation 
archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im 
Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten hierüber schriftlich 
in Kenntnis gesetzt werden. 
Wir bitten diesen Hinweis in die Planunterlagen, sofern nicht bereits 
enthalten, zu übernehmen. 
 
Seitens der Bau- und Kunstdenkmalpflege bestehen nach aktuellem 
Sachstand keine Anregungen oder Bedenken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus denkmalfachlicher Sicht 
keine Bedenken bestehen, da archäologische Kulturdenkmale 
nicht betroffen oder wegen Geringfügigkeit der zu erwartenden 
Bodeneingriffe nicht gefährdet sind. 
 
 
Die nebenstehenden rechtlichen Grundlagen sind zu 
berücksichtigen. Hierauf wird im Textteil zum Bebauungsplan 
bereits hingewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Bau- und 
Kunstdenkmalpflege keine Anregungen oder Bedenken bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
bereits 
berücksichtigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
zu 
3 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: ToeB-
BeteiligungLAD@rps.bwl.de  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Mathias Nicke 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
7 

Von: F.Jahrendt@telekom.de <F.Jahrendt@telekom.de>  
Gesendet: Mittwoch, 15. Oktober 2025 11:55 
An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de> 
Betreff: AW: § 4 Abs. 2 BauGB | Gemeinde Immendingen | "Hinterwieden II" - 2. Änderung 
 
Sehr geehrter Herr Amiguet, 
 
wir danken für die Zusendung der Unterlagen zum Planverfahren 
Hinterwieden II - 2. Änderung in Immendingen. 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat 
die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die 
erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen 
wir wie folgt Stellung: 
 
gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes haben wir keine Einwände, 
möchten jedoch auf folgendes hinweisen: 
 
im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationslinien der 
Telekom, wie aus beigefügtem Plan ersichtlich wird. 
Wir haben im vorangegangenen Bauabschnitt bereits Vorstreckungen für 
Glasfaseranschlüsse der Gebäude vorgesehen. 
Der/die Bauherren mögen sich bitte rechtzeitig vor Baubeginn über unser 
Internetportal des Bauherrenservice oder unserem Eingangstor für die 
Hauszuführungen melden, damit diese dann realisiert werden. Die 
Kontaktdaten lauten:  
 
Tel. +49 800 3301903 (Gebührenfrei) 
Web:  https://www.telekom.de/bauherren 
 
Hinweis: 
Achtung seit 03.05.2021 neue Funktionspostfachadresse! Bitte nur noch 
diese benutzen, sie lautet: 
 
T_NL_Suedwest_Pti_32_Bauleitplanung@telekom.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen 
und auf die nebenstehenden Hinweise verwiesen wird. Diese sind 
im Rahmen der Ausführung zu berücksichtigen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Berücksichtigung 
außerhalb BP 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
zu 
7 

 
Anlagen: Lageplan Telekomanlagen (Bestand) 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Frank Jahrendt 
  
  
DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH 
Technik Niederlassung Südwest 
Frank Jahrendt 
PTI 32 Strukturplanung Breitband 
Adolf-Kolping-Str. 2-4, 78166 Donaueschingen 
+49 771 858-404 (Tel.) 
E-Mail: f.jahrendt@telekom.de 
www.telekom.de/netz 
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Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Beschluss-
empfehlung 

 
zu 
7 

 

 
Bestandsplan wird zur Kenntnis genommen. 

 
Kenntnisnahme 
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Von: Externe Planungsverfahren Netze BW <bauleitplanung@Netze-BW.de>  
Gesendet: Dienstag, 30. September 2025 14:40 
An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de> 
Betreff: Stellungnahme § 4 Abs. 2 BauGB | Gemeinde Immendingen | "Hinterwieden II" - 2. 
Änderung - Vorgangs-Nr.: 2025.1670 
 
289-033 Vorhabenbezogener Bebauungsplan inkl. Vorhaben- und 
Erschließungspläne 
�Hinterwieden II� � 2. Änderung 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 (2) BauGB 
Ihr Zeichen:  
Ihr Schreiben vom: 30.09.2025 
Sehr geehrter Herr Amiguet, sehr geehrte Damen und Herren, 
im Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplans unterhalten bzw. planen wir 
keine elektrischen Anlagen und keine Gasversorgunganlagen. Wir haben 
daher zum Bebauungsplan keine Anregungen oder Bedenken 
vorzubringen. 
Abschließend bitten wir, uns nicht weiter am Verfahren zu beteiligen. 
  
  
  
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
  
Freundliche Grüße, 
  
Christopher Donner, M.Sc. 
Portfolio- und Stakeholdermanagement 
Leitungsbau Hochspannung 
Externe Planungsverfahren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen 
vorgetragen werden und eine weitere Beteiligung am Verfahren 
nicht gewünscht ist.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Auf die Abwägungsvorschläge auf den nachfolgenden Seiten wird 
verwiesen. 
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11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwendungen 
vorgetragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Von: Maier, Bernadette <B.Maier@geisingen.de>  
Gesendet: Freitag, 24. Oktober 2025 12:41 
An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de> 
Betreff: AW: § 4 Abs. 2 BauGB | Gemeinde Immendingen | "Hinterwieden II" - 2. Änderung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir bedanken uns für die Beteiligung am o.g. Bebauungsplanverfahren. 
Seitens der Stadt Geisingen werden keine Anregungen und Bedenken vorgetragen. 
  
Freundliche Grüße 
  
Bernadette Maier 
______________________________________________________________ 
  

 
  
Stadtverwaltung Geisingen 
Bauamt  |  Bernadette Maier 
Außenstelle Rathaus  |  Hauptstraße 15  |  78187 Geisingen 
Postanschrift: Hauptstraße 36  | 78187 Geisingen 
  
Telefon 07704 807-55  |  Telefax 07704 807-7055 
b.maier@geisingen.de |  www.geisingen.de 
 

 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen 
vorgetragen werden. 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 


